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Editorial

Geschätzte Mitglieder der SOLOG Sektion Ostschweiz

16 neue Mitglieder (Eintritt Juni) dürfen wir bei der 
 SOLOG Sektion Ostschweiz ganz herzlich willkommen 
heissen!

Nach langer Pause konnten wir die ersten zwei Anläs-
se (Pistolenschiessen 1+2) erfolgreich durchführen. Für das zweite Halbjahr 
2021 können wir bereits zwei weitere Anlässe anbieten und die Planung für 
das 2022 ist bereits angelaufen.

Das Programm, den Bericht (Pist-S) und die Ausschreibungen sind in 
diesem INFO SOLOG enthalten oder auf der Homepage unter https://www.
solog.ch/de/sektionen/sektion-ostschweiz abrufbar.

Im Juni hat die Mitgliederversammlung der SOLOG Schweiz (ZV) auf dem 
 Papierweg stattgefunden, die Ergebnisse sind auf der Homepage des ZV ein-
sehbar.

Ende Oktober wollen wir unsere 22. Mitgliederversammlung der SOLOG 
Sektion Ostschweiz vor Ort, in Aarau durchführen. Die Ausschreibung/An-
meldung zur MV liegt in diesem INFO SOLOG bei.

Wie bereits im INFO SOLOG Nr. 1/2021 angekündigt, haben wir die Statuten 
der SOLOG Ostschweiz überarbeitet und diese sind bereits vom ZV abge-
nommen worden. An der MV will ich Euch die neuen Statuten vorstellen und 
Euch zur Genehmigung vorlegen.

Damit Ihr Euch schon in die Statuten einlesen könnt, haben wir Euch die 
Statuten in diesem Heft abgedruckt.

 
Und nun wünschen ich Euch viel Spass beim Lesen der neuen INFO SOLOG.

Roger Büchler
Präsident SOLOG Sektion Ostschweiz
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Wer auf solog.ch geht, sieht, dass wir auf unserer Einstiegsseite viel Platz 
unnötig verschenken, wie auf dem Bildschirm-Photo ersichtlich ist. Für die 
meisten Mitglieder ist jedoch meistens nur eine Sektion interessant. 
 

Nun gibt es für das durchschnittliche Mitglied der SOLOG Ostschweiz zwei 
Varianten um auf unsere Sektionsseite zu kommen. Die erste ist über solog.
ch einzusteigen und von dort mit einem zusätzlichen Mausklick auf unsere 
Sektion zu navigieren. Die zweite Variante wäre, direkt bei solog.ch/de/sek-
tionen/sektion-ostschweiz einzusteigen. Während die erste Variante unnöti-
gen Aufwand bringt, müssen bei der zweiten Variante 32 zusätzliche Zeichen 
eingetippt werden oder aber dem Browser1 vertraut werden, dass er aus den 
bereits besuchten Seiten schnell die richtige Seite vorschlägt.

Um diesen Vorgang zu automatisieren gibt es aktuell testweise eine neue 
Funktion: Es kann direkt auf der Startseite eine Vorauswahl zur relevanten 
Sektion getroffen werden. Jedes Mal, wenn man anschliessend auf diesem 
Gerät mit demselben Browser auf die Startseite geht, wird man direkt auf 
die gewählte Sektion weitergeleitet2. Die neue Funktion sieht dann wie auf 
nachfolgendem Bild aus:
 

Neuerungen Website

1 Zum Beispiel: Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, …
2 Voraussetzung hierfür ist das JavaScript und localstorage aktiviert ist
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Da es sich um eine Test-Version handelt (und meist eh nur einmalig sichtbar 
sein sollte) wurde noch nicht an der Darstellung gefeilt. Mit folgenden Links 
kann man sich die neue Funktion aktivieren respektive deaktivieren:

Übrigens lohnt es sich, die Neuerung gleich auszuprobieren und unsere Sek-
tionsseite zu besuchen. Es warten graphische Anpassungen, sowie die An-
meldeformulare für die weiteren Anlässe in diesem Jahr. Die Anlässe lassen 
sich übrigens neu auch herunterladen und in gängigen Kalenderprogram-
men öffnen. 

Hast du Anmerkungen, Fragen oder Freude an den neuen Funktionen oder 
gibt es etwas, dass dich schon länger an unserem Web-Auftritt stört?

Lass es mich wissen unter raphael.imahorn@solog.ch

Oblt Raphael Imahorn
SOLOG Sektion Ostschweiz
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Aktualisierung E-Mail-Adressen

Geschätzte Mitglieder der SOLOG Sektion Ostschweiz

Damit wir Euch jederzeit schnell über Veränderungen informieren, aber 
auch der Umwelt zuliebe Papier sparen können, benötigen wir Eure aktuelle 
und gültige E-Mail-Adresse.

Daher will ich Euch alle dazu aufrufen, uns Eure aktuelle E-Mail-Adresse 
über das Mutationsformular auf der Homepage mitzuteilen:

https://www.solog.ch/de/sektionen/sektion-ostschweiz/mutation

Vielen Dank für Eurer Unterstützung.

Roger Büchler
Präsident SOLOG Sektion Ostschweiz
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Neues Vorstandsmitglied gesucht

Wir suchen für unseren Vorstand Verstärkung.

Bist du initiativ, kreativ, motiviert und interessiert an einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in deiner Freizeit?

Möchtest du dein Wissen und deine Erfahrungen aktiv in unserem Vorstand 
einbringen?

Erfahrung in Vereinstätigkeiten ist wünschenswert, aber kein Muss.

Jährlich finden ca. fünf Vorstandssitzungen im Raum Zürich statt. 

Du möchtest weitere Informationen? Melde dich bei unseren Vorstandsmit-
gliedern oder beim Präsidenten roger.buechler@solog.ch.

Vorstand SOLOG Sektion Ostschweiz
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Festung Sasso San Gottardo

Tief im Inneren des Berges verbirgt sich die einst streng geheime Gotthard-
festung!

Wir starten unser Abenteuer bei einem ca. 1-stündigen individuellen 
Rundgang durch die Erlebniswelt. Im Anschluss findet der geführte Rund-
gang durch die historische Festung statt. Natürlich darf auch eine Fahrt mit 
der Metro del Sasso nicht fehlen. 

Im Anschluss werden wir auf dem Hospiz eine authentische Militärküche 
besuchen. Bei einem feinen «Spatz» haben wir Zeit, um die Eindrücke Revue 
passieren zu lassen. 

Aber Vorsicht: Alles natürlich streng geheim!!!

Datum:  Samstag, 25. September 2021

Zeit:  12.15 Uhr. Der Anlass dauert von 12:15 – ca. 16:30 Uhr.

Wo: Treffpunkt Eingang Festung Sasso San Gottardo. (Passhöhe)
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Parkplätze: Es sind genügend Parkplätze vor dem Eingang kostenlos 
 verfügbar. 

Kosten:  Keine

Teilnehmer: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden 
nach Eingang berücksichtigt.

Anmeldung: Bis 13. September 2021 via Homepage oder mit untenstehen-
den Angaben an mischa.kiesalter@solog.ch

 Grad
 Vor- und Nachname
 Strasse
 PLZ Ort
 E-Mail-Adresse
 Tel 
 Anzahl Personen

Oder über die Homepage: 
https://www.solog.ch/de/sektionen/sektion-ostschweiz/aktuelle-anlaesse 
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22. Mitgliederversammlung der  

SOLOG Ostschweiz vom 29. Oktober 2021

Geschätzte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, euch zur 22. Mitgliederversammlung einladen zu dürfen. 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet in Aarau statt.

TRAKTANDENLISTE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Änderungen vorbehalten)

1. Eröffnung / Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der 21. MV vom 11. September 2020
3. Genehmigung des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
 a) Präsentation der Erfolgsrechnung 2020
 b) Präsentation der Bilanz 2020
 c) Bericht und Antrag der Rechnungsrevisoren, Genehmigung und 

Décharge-Erteilung
5. Information zum Jahresprogramm 2021/2022
6. Genehmigung des Budgets 2021
7. Festlegung des Jahresbeitrages 2021
8. Ernennung von Frei- und Ehrenmitgliedern
9. Statuten SOLOG Ostschweiz – Erneuerung, Vorstellung und  

Genehmigung
10. Behandlung von Anträgen (Eingang beim Präsidenten bis spätestens 

am 01. Oktober 2021)
11. Varia

PROGRAMM 
1730 Eintreffen 
1800 Referat
1930 Mitgliederversammlung
2030 Nachtessen (Gasthof zum Schützen)
2230  Ende der Veranstaltung
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ORGANISATORISCHES
Anträge: Diese müssen gemäss Statuten 4 Wochen vor der MV, d.h. bis 

am 01. Oktober 2021 schriftlich beim Präsidenten eintreffen, 
damit sie an der Mitgliederversammlung 2021 behandelt wer-
den können.

Anzug:  Zivil

Treffpunkt: Gasthof zum Schützen, Schachenallee 39, 5000 Aarau

Anmeldung: Bis spätestens am 20. Oktober 2021 via Homepage oder beilie-
gender Karte oder per E-Mail an roger.buechler@SOLOG.ch

Kosten: Das Nachtessen wird von der SOLOG Ostschweiz übernommen.

Oberstlt Roger Büchler
Präsident SOLOG Ostschweiz
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SCHWEIZERISCHE OFFIZIERSGESELLSCHAFT DER LOGISTIK 

Sektion Ostschweiz (SOLOG Ostschweiz) 

 

STATUTEN 

 
Sämtliche in diesen Statuten verwendeten Bezeichnungen für männliche Personen gelten 

auch für weibliche Personen 

 

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft 

Art. 1 Die Schweizerische Offiziersgesellschaft der Logistik, Sektion Ostschweiz 
(SOLOG Ostschweiz), ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizeri- 
schen Zivilgesetzbuches. Sie ist eine Sektion der Schweizerischen Offiziers-  
gesellschaft der Logistik (SOLOG) und umfasst vor allem Kantone der 
Ostschweiz, gemäss Zuteilung im Artikel 4 der Statuten des Zentralverbandes 
der SOLOG. 

Art. 2 Der Sitz befindet sich am Wohnsitz des Präsidenten. 

Art. 3 Ziel und Zweck 

a) Förderung der fachtechnischen und militärischen ausserdienstlichen Wei- 
terbildung der Mitglieder, insbesondere im Bereich der Logistik 

b) Pflege der Kameradschaft und Vernetzung der Logistiker 
c) Information sowie Wahrung der Interessen der Mitglieder 

 

II. Mitgliedschaft  

Art. 4 Mitglied der SOLOG Ostschweiz kann jeder Offizier der Schweizer Armee 
werden. 

Art. 5 Die Sektionszugehörigkeit ist unabhängig vom Wohnort. 

Art. 6 Die Mitgliedschaft entsteht durch eine schriftliche Beitrittserklärung. 
Mit dem Beitritt zur SOLOG Ostschweiz wird auch die Mitgliedschaft beim ZV 
SOLOG begründet. Falls nicht bei einer anderen OG abgedeckt, wird 
zusätzlich die Mitgliedschaft bei der SOG begründet. 

Art. 7 Mitglieder, die das 60. Altersjahr erfüllt haben, werden ab dem darauf folgen- 
den Jahr zu Freimitgliedern. Sie haben dadurch Anspruch auf eine 
Beitragsermässigung. 

Art. 8 Mitglieder, die sich um die SOLOG Ostschweiz besonders verdient gemacht 
haben, können von der Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstandes zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ein Ehrenmitglied ist beitragsfrei. 
 
Die Vorstandsmitglieder sowie die Rechnungsrevisoren sind ebenfalls 
beitragsbefreit. 
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III. Organe der Gesellschaft 
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Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss einer 
Mitgliederversammlung, auf Begehren von mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder oder auf Beschluss des Vorstandes durchgeführt. Ein solches  
Begehren ist schriftlich unter Angaben der zu behandelnden Traktanden  
beim Vorstand einzureichen. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung 
ist innerhalb von sechs Monaten seit dem Beschluss bzw. seit Eingang des  
Begehrens durchzuführen. 

Art 12 Die Mitgliederversammlung erledigt insbesondere folgende Traktanden: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes 
3. Genehmigung der vom Kassier vorgelegten Jahresrechnung sowie des 

Berichtes und Antrages der Rechnungsrevisoren 
4. Festsetzung des Jahresbeitrages 
5. Genehmigung des Budgets für das kommende Jahr 
6. Wahl des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Vorstandes 
7. Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersatzrevisors 
8. Beschlussfassung über Anträge 

a) des Vorstandes 
b) der Mitglieder 

Diese Anträge müssen mindestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand 
eintreffen. 

9. Statutenrevision 
10. Varia 

Die Mitgliederversammlung kann nur über Geschäfte Beschluss fassen, de- 
ren Behandlung auf der Traktandenliste angekündigt worden sind. 
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Art 13 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der Stim- 
men der anwesenden Mitglieder erfasst. 
 
In der Mitgliederversammlung verfügt jedes anwesende Mitglied über eine 
Stimme. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Präsident durch Stichentscheid. 
 
Die Beschlussfassung und Wahlen erfolgen, vorbehältlich von Art. 23 und 24, 
mit einfacher Mehrheit. Sofern nicht eine andere Abstimmungsart beschlos- 
sen wird, werden Wahlen und Abstimmungen offen durchgeführt. 

Art 14 Der Vorstand führt ein Protokoll, das mindestens die Beschlüsse enthalten 
muss. 

Art 15 Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und mindestens vier weiteren 
Mitgliedern und konstituiert sich selbst. 

Art 16 Die Mitglieder des Vorstandes und die Rechnungsrevisoren werden von der 
Mitgliederversammlung auf eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Wieder-
wahl ist möglich. 
 
Der Präsident kann sich höchstens zweimal zur Wiederwahl stellen. Sollte die 
Nachfolge des Präsidenten nicht gesichert sein, kann er sich längstens für 
weitere zwei Amtsperioden zur Verfügung stellen. 

Art 17 Der Vorstand führt die Gesellschaft gemäss Ihrer Zielsetzung. Er vertritt sie 
nach aussen und pflegt insbesondere die Beziehungen zum Zentralvorstand 
der schweizerischen Offiziersgesellschaft der Logistik, zu den zuständigen 
Bundesstellen sowie zu anderen militärischen Organisationen und Verbänden. 
 
Ferner hat er namentlich folgende Aufgaben: 

a) Organisation und Durchführung einer jährlichen Mitgliederversammlung 
b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
c) Durchführung des Jahresprogrammes 
d) Mitgliederwerbung 

Der Vorstand wird vom Präsidenten oder auf Antrag von mindestens zwei 
anderen Vorstandsmitgliedern einberufen. 

Art 18 Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnung der Gesellschaft, stellen über 
das Ergebnis schriftlichen Antrag an die Mitgliederversammlung und lassen 
über die Entlastung des Vorstandes abstimmen. 
 

IV. Rechnungswesen  

Art 19 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Art 20 Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus: 

a) Den Mitgliederbeiträgen 
b) Ausserordentlichen Beiträgen 
c) Spenden 
d) Weiteren Beiträgen 

Art 21 Die Mitglieder haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur bis zur 
Höhe des geschuldeten Mitgliederbeitrages. 
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ordentliche Mitgliederversammlung. 

VIII. Inkrafttreten der Statuten

Art 26 Dies Statuten treten mit ihrer Genehmigung durch die Mitgliederversamm- 
lung in Kraft und ersetzen die Version der Gründungsversammlung vom 
26. September 1998.

5000 Aarau, 29. Oktober 2021

Der Präsident:  Der Vizepräsident: 

Oberstlt Roger Büchler Hptm Kay Hochuli 

Die vorliegenden Statuten wurden vom Zentralvorstand der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft der Logistik am 10. April 2021 eingesehen.  
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Pistolenschiessen der SOLOG Ostschweiz 

im Tegital

In Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Offiziersgesellschaft Zürich und 
dem Fourierverband Sektion Zürich führte auch dieses Jahr die SOLOG Ost-
schweiz das traditionelle Pistolenschiessen im Tegital auf dem Waffenplatz 
Kloten-Bülach durch. Dieses Jahr wieder mit Sonnenschein und einem Tag 
obligatem Infanteriewetter mit kühlen Temperaturen. Die Teilnehmerzahl ist 
im Vergleich zur letzten Durchführung leicht gestiegen.

An den vier Halbtagen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 
professioneller Anleitung unseres erfahrenen Instruktorenteams intensiv 
mit der Pistole üben. Ich danke an dieser Stelle den Instruktoren, die jeweils 
den ganzen Tag ihre Freizeit opfern, recht herzlich, insbesondere auch dem 
verantwortlichen Schiessleiter, Hptm Sacha Hartmann, von der AOG.
 
Für den sportlichen Teil des Pistolenschiessens wurde, wie alle Jahre, der 
Posten «Wettschiessen» angeboten, der für die Vergabe des Wanderpreises 
massgebend war.

Für das nächste Jahr hoffen wir, dass sich die Teilnehmerzahlen durch un-
sere Mitglieder erhöhen können. 

Hptm Marco Lussi
SOLOG Ostschweiz
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Rang Grad Name
Punktzahl 
(Maximum 200)

1 Kpl Zoller, Harry 195

2 Oblt Basler, Floyd 190

3 Oberstlt Jöhl, Gallus 187

4 Oblt Frey, Moritz 184

5 Hptm Frehner, Michel 182

6 Oblt Miller, Marco 181

7 Oberstlt Gossauer, Alex 178

8 Oblt Benz, Clemens 176

9
Sdt 
Oberst i Gst

Wolfensberger, Felix 
Wolfensberger, Olaf

175

10 Oberstlt Büchler, Roger 169

11 Hptm Hauser, Helmut 151

12 Oblt Herd, Adrian 148

13 Gfr Walther, Dimitri 139

14 Fw Lehmann, Yannick 65

Die Gesamtrangliste für dieses Jahr lautet:
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V

O
R

S
TA

N
D Unser Vorstand

Oberstlt Roger Büchler 
C VT aD
roger.buechler@solog.ch

Hptm Kay Hochuli
Stab Log Br 1, Qm
kay.hochuli@solog.ch

Mischa Kiesalter
mischa.kiesalter@solog.ch

Oblt Alex von Orelli
Stab Art Abt 47, Ih Of
alex.vonorelli@solog.ch

Oberst i Gst
Olaf Wolfensberger
MSS
olaf.wolfensberger@solog.ch

Oblt Raphael Imahorn
Stab Inf Bat 61, Qm
raphael.imahorn@solog.ch

PRÄSIDENT

HOMEPAGE

VIZEPRÄSIDENT

AKTUAR/MUTATIONSWESEN

BEISITZER

KASSIER

Homepage: http://www.solog.ch/de/sektionen/sektion-ostschweiz
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Spenden sind jederzeit herzlich willkommen!

Raiffeisenbank, 9500 Wil

IBAN: CH43 8132 0000 0088 9423 8
SOLOG Ostschweiz
8706 Meilen

Vermerk: Spende


